
Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigter: F. Ronkes Agerbeek) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Sechste Kammer) 
vom 27. September 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/ 
Kommission (T-357/06), mit dem das Gericht eine Klage auf 
Nichtigerklärung der Entscheidung K(2006) 4090 endg. der 
Kommission vom 13. September 2006 in einem Verfahren 
nach Artikel 81 [EG] (Sache COMP/38.456 — Bitumen [Nieder
lande]), soweit sie die Klägerin betrifft, hilfsweise auf Herabset
zung der mit dieser Entscheidung gegen die Klägerin verhängten 
Geldbuße, abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Koninklijke Wegenbouw Stevin BV trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 71 vom 09.3.2013. 

Beschluss des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 14. No
vember 2013 — TeamBank AG Nürnberg/Harmonisie
rungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 

Modelle), Fercredit Servizi Finanziari SpA 

(Rechtssache C-524/12 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Gemeinschaftsmarke — Bildmarke f@ir Cre
dit — Widerspruch der Inhaberin der Gemeinschaftsbildmarke 

FERCREDIT — Zurückweisung der Anmeldung) 

(2014/C 52/37) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Rechtsmittelführerin: TeamBank AG Nürnberg (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt D. Terheggen) 

Andere Beteiligte des Verfahrens: Harmonisierungsamt für den Bin
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtig
ter: G. Schneider), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Prozess
bevollmächtigte: G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina 
und R. Cartella, avvocati) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Dritte Kammer) vom 
19. September 2012, TeamBank/HABM — Fercredit Servizi Fi
nanziari (T-220/11), mit dem das Gericht die Klage gegen die 
Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 3. 
Februar 2011 (Sache R 719/2010-1) zu einem Widerspruchs
verfahren zwischen der Fercredit Servizi Finanziari SpA und der 
TeamBank AG Nürnberg abgewiesen hat — Verstoß gegen Art. 
8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des 
Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke 
(ABl. L 78, S. 1) — Verwechslungsgefahr zwischen einem Bild

zeichen mit dem Wortbestandteil „f@ir Credit“ und einer älteren 
internationalen Bildmarke mit dem Wortbestandteil „FERCRE
DIT“ 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die TeamBank AG Nürnberg trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 9 vom 12.1.2013. 

Beschluss des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 
5. Dezember 2013 — Luigi Marcuccio/Europäische 

Kommission 

(Rechtssache C-534/12 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Antrag auf Wiederaufnahme — Beschluss 
des Gerichts der Europäischen Union, mit dem die 
Unzulässigkeit der Klage festgestellt wird — Dienstliche 
Verwendung — Umsetzung von der Delegation in Luanda 
(Angola) nach Brüssel (Belgien) — Entscheidung, die 
persönliche Habe des Rechtsmittelführers während seiner 
Abwesenheit einzupacken und an einen anderen Ort zu 
verbringen — Konsequenzen aus einem späteren Urteil des 

Gerichts) 

(2014/C 52/38) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Luigi Marcuccio (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt G. Cipressa) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: C. Berardis-Kayser und G. Gattinara) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts (Dritte Kammer) 
vom 11. September 2012, Marcuccio/Kommission (T-241/03 
REV), mit dem das Gericht den Antrag auf Wiederaufnahme 
des mit dem Beschluss des Gerichts vom 17. Mai 2006, Mar
cuccio/Kommission (T-241/03), abgeschlossenen Verfahrens zu
rückgewiesen hat — Verstoß gegen Art. 64 § 4 Abs. 1 und Art. 
127 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts — Verstoß gegen 
Art. 44 Abs. 1 und 2 der Satzung des Gerichtshofs — Verstoß 
gegen Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Herr Luigi Marcuccio trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 71 vom 9.3.2013.
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